
K I N D E R S C H U T Z  
I M  V E R E I N
Handlungsleitfaden für Prävention und Intervention

M U S T E R  F Ü R  V E R T R A U L I C H K E I T S E R K L Ä R U N G E N

Nachdem durch einen Vorstandsbeschluss die Grundsatzentscheidung getroffen wurde, sich aktiv für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Verein einzusetzen, sowie ein Vereinsverantwortlicher für das Thema Kinderschutz auf der Vorstandsebene und ein Ansprechpartner innerhalb des 
Vereins (aber außerhalb des Vorstandes) als Anlaufstelle festgelegt wurden, ist es zunächst notwendig, dass alle Beteiligten eine Vertraulichkeitser-
klärung unterschreiben. Diese sollte auf die jeweiligen Aufgaben der Personen  angepasst sein. Dies trifft neben dem Ansprechpartner (Anlaufstelle) 
und dem Vereinsverantwortlichen für das Thema Kinderschutz auch für alle Mitglieder des Vorstandes zu, denn auch sie können unter Umständen 
im Rahmen von Vorstandsberatungen Daten oder Informationen erfahren, die vertraulich sind.

Für folgenden Personengruppen sollten Vertraulichkeitserklärungen erstellt, unterzeichnet und zu den Vereinsakten gelegt werden: 

1. – VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG FÜR DEN ANSPRECHPARTNER DES VEREINS (ANLAUFSTELLE)

2. –  VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG FÜR DEN VEREINSVERANTWORTLICHEN FÜR DAS THEMA KINDERSCHUTZ AUF  
DER VORSTANDSEBENE

3. – VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG FÜR ALLE VORSTANDSMITGLIEDER

Die ausgefüllte Vertraulichkeitserklärung eines Vorstandsmitgliedes kann wie folgt aussehen: 

Auf der Folgeseite finden Sie Vorlagen für 

 Vertraulichkeitserklärungen, die Sie mit Ihren 

individuellen Vereinsdaten ausfüllen können.

V E R T R A U L I C H K E I T S  E R K L Ä R U N G 

des  e. V.

Ich bin haftendes Vorstandsmitglied gem. § 26 BGB des Vereins   

Im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit besteht die Möglichkeit, dass ich, z. B. im Rahmen von Beratungen des Vorstandes:

  Kenntnis vom Inhalt erweiterter Führungszeugnisse erhalte.
  Kenntnis von Meldungen zu Grenzverletzungen oder anderweitigen Vorfällen erhalte.

In Kenntnis des hohen Werts des Persönlichkeitsrechts und der Brisanz aller Informationen, die ich im Zusammenhang mit meiner  
Tätigkeit erfahre, verpflichte ich mich hiermit gegenüber dem Verein:

  alle mir im Zusammenhang mit meiner obigen Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden personenbezogenen oder personenbeziehbaren 
Daten streng vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. 

  alle mir im Zusammenhang mit meiner obigen Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Informationen, wie insbesondere Einträge jegli-
cher Art in die erweiterten Führungszeugnisse, die Tatsache, dass keine Einträge vorhanden sind, Sachverhaltsschilderungen jeglicher 
Art etc., streng vertraulich zu behandeln und sie keinem Dritten gegenüber zu offenbaren, weder in Gänze noch teilweise, weder 
unter Nennung von Namen noch in anonymisierter (gleichwohl aufgrund meiner Tätigkeit aber rückbeziehbarer) Form.

„Dritte“ im Sinne der obigen Erklärung sind alle Personen und Institutionen mit folgenden Ausnahmen:

  der Betroffene selber, der mir Daten oder Informationen anvertraut hat
  die Mitglieder des haftenden Vorstandes gem. § 26 BGB des Vereins
  der Ansprechpartner zum Thema Kinderschutz meines zuständigen Landesverbandes, sofern der haftende Vorstand des Vereins  

die Weitergabe an diesen im konkreten Fall autorisiert hat
  staatliche Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft

Besteht Zweifel, ob ein Interessierter „Dritter“ oder „Berechtigter“ ist, wird diese Frage seitens des Vereinsverantwortlichen für das Thema 
Kinderschutz im Vereinsvorstand zur Beratung gestellt und durch Mehrheitsentscheidung des Vorstandes entschieden. 
 

Name, Vorname   

  
Ort, Datum      Unterschrift

                    FC Fortuna 04                                 

                                                                                                                          FC Fortuna 04

                                     Max Mustermann

 Musterstadt, 30.06.2016                                                         Max Mustermann



V E R T R A U L I C H K E I T S  E R K L Ä R U N G 

des  e. V.

Ich bin durch den Verein  

als Ansprechpartner (Anlaufstelle) für alle Belange des Kinderschutzes bestellt. In dieser Aufgabe gehört es u. a. zu meinen Aufgaben:

•	 erweiterte Führungszeugnisse entgegenzunehmen, auf Einträge zu prüfen und danach zu vernichten oder zurückzugeben
•	 Meldungen zu Grenzverletzungen oder anderweitigen Vorfällen zu bearbeiten.

In Kenntnis des hohen Werts des Persönlichkeitsrechts und der Brisanz aller Informationen, die ich im Zusammenhang mit meiner  
Tätigkeit erfahre, verpflichte ich mich hiermit gegenüber dem Verein:

•	 alle mir im Zusammenhang mit meiner obigen Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden personenbezogenen oder personenbeziehbaren 
Daten streng vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. 

•	 alle mir im Zusammenhang mit meiner obigen Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Informationen, wie insbesondere Einträge jeg-
licher Art in die erweiterten Führungszeugnisse, die Tatsache, dass keine Einträge vorhanden sind, Sachverhaltsschilderungen 
jeglicher Art etc., streng vertraulich zu behandeln und sie keinem Dritten gegenüber zu offenbaren, weder in Gänze noch teilweise, 
weder unter Nennung von Namen noch in anonymisierter (gleichwohl aufgrund meiner Tätigkeit aber rückbeziehbarer) Form.

„Dritte“ im Sinne der obigen Erklärung sind alle Personen und Institutionen mit folgenden Ausnahmen:

•	 der Betroffene selber, der mir Daten oder Informationen anvertraut hat
•	 die Mitglieder des haftenden Vorstandes gem. § 26 BGB des Vereins
•	 der Ansprechpartner zum Thema Kinderschutz meines zuständigen Landesverbandes, sofern der haftende Vorstand des Vereins 

die Weitergabe an diesen im konkreten Fall autorisiert hat
•	 staatliche Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft

Besteht Zweifel, ob ein Interessierter „Dritter“ oder „Berechtigter“ ist, werde ich Kontakt zum Vereinsverantwortlichen 

für das Thema Kinderschutz des Vereinsvorstands 

 (vollständiger Name) aufnehmen, bevor ich Daten oder Informationen offenbaren werde.

Name, Vorname   

Ort, Datum      Unterschrift
  



V E R T R A U L I C H K E I T S  E R K L Ä R U N G 

des  e. V.

Ich bin haftendes Vorstandsmitglied gem. § 26 BGB des Vereins   

Im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit, u. a. als Vereinsverantwortlicher für das Thema Kinderschutz, besteht die Möglichkeit,  
dass ich:

•	 erweiterte Führungszeugnisse entgegennehme, auf Einträge prüfe oder anderweitig hiervon Kenntnis erlange.
•	 Meldungen zu Grenzverletzungen oder anderweitigen Vorfällen erhalte oder über deren Inhalt Kenntnis erlange.

In Kenntnis des hohen Werts des Persönlichkeitsrechts und der Brisanz aller Informationen, die ich im Zusammenhang mit meiner 
Tätigkeit erfahre, verpflichte ich mich hiermit gegenüber dem Verein:

•	 alle mir im Zusammenhang mit meiner obigen Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden personenbezogenen oder personenbeziehbaren 
Daten streng vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. 

•	 alle mir im Zusammenhang mit meiner obigen Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Informationen, wie insbesondere Einträge jeg-
licher Art in die erweiterten Führungszeugnisse, die Tatsache, dass keine Einträge vorhanden sind, Sachverhaltsschilderungen 
jeglicher Art etc., streng vertraulich zu behandeln und sie keinem Dritten gegenüber zu offenbaren, weder in Gänze noch teilweise, 
weder unter Nennung von Namen noch in anonymisierter (gleichwohl aufgrund meiner Tätigkeit aber rückbeziehbarer) Form.

„Dritte“ im Sinne der obigen Erklärung sind alle Personen und Institutionen mit folgenden Ausnahmen:

•	 der Betroffene selber, der mir Daten oder Informationen anvertraut hat
•	 die Mitglieder des haftenden Vorstandes gem. § 26 BGB des Vereins
•	 der Ansprechpartner zum Thema Kinderschutz meines zuständigen Landesverbandes, sofern der haftende Vorstand des Vereins 

die Weitergabe an diesen im konkreten Fall autorisiert hat
•	 staatliche Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft

Besteht Zweifel, ob ein Interessierter „Dritter“ oder „Berechtigter“ ist, werde ich diese Frage im Vereinsvorstand zur Beratung stellen 
und durch Mehrheitsentscheidung des Vorstandes entscheiden lassen. 

Name, Vorname   

Ort, Datum      Unterschrift
  



V E R T R A U L I C H K E I T S  E R K L Ä R U N G 

des  e. V.

Ich bin haftendes Vorstandsmitglied gem. § 26 BGB des Vereins   

Im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit besteht die Möglichkeit, dass ich, z. B. im Rahmen von Beratungen des Vorstandes:

Kenntnis vom Inhalt erweiterter Führungszeugnisse erhalte.
Kenntnis von Meldungen zu Grenzverletzungen oder anderweitigen Vorfällen erhalte.

In Kenntnis des hohen Werts des Persönlichkeitsrechts und der Brisanz aller Informationen, die ich im Zusammenhang mit meiner Tätig-
keit erfahre, verpflichte ich mich hiermit gegenüber dem Verein:

alle mir im Zusammenhang mit meiner obigen Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden personenbezogenen oder personenbeziehbaren 
Daten streng vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. 
alle mir im Zusammenhang mit meiner obigen Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Informationen, wie insbesondere Einträge jeglicher 
Art in die erweiterten Führungszeugnisse, die Tatsache, dass keine Einträge vorhanden sind, Sachverhaltsschilderungen jeglicher Art 
etc., streng vertraulich zu behandeln und sie keinem Dritten gegenüber zu offenbaren, weder in Gänze noch teilweise, weder unter 
Nennung von Namen noch in anonymisierter (gleichwohl aufgrund meiner Tätigkeit aber rückbeziehbarer) Form.

„Dritte“ im Sinne der obigen Erklärung sind alle Personen und Institutionen mit folgenden Ausnahmen:

der Betroffene selber, der mir Daten oder Informationen anvertraut hat
die Mitglieder des haftenden Vorstandes gem. § 26 BGB des Vereins
der Ansprechpartner zum Thema Kinderschutz meines zuständigen Landesverbandes, sofern der haftende Vorstand des Vereins die 
Weitergabe an diesen im konkreten Fall autorisiert hat
staatliche Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft

Besteht Zweifel, ob ein Interessierter „Dritter“ oder „Berechtigter“ ist, wird diese Frage seitens des Vereinsverantwortlichen für das Thema 
Kinderschutz im Vereinsvorstand zur Beratung gestellt und durch Mehrheitsentscheidung des Vorstandes entschieden. 
 

Name, Vorname   

Ort, Datum      Unterschrift
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